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Lide Leaw

Im Kanton Bern hat die Erziehungsdirektion Grundséatze zur Entwicklung des
Bildungswesens veréffentlicht, die als Grundlage flr die Gesamtrevision der Bil-
dungsgesetzgebung dienen sollen. Als Ziel von Erziehung und Bildung wird die
Handlungsfahigkeit des Menschen formuliert. Der Begriff der Handlungsfahigkeit
wird als leitende Bildungsidee allen Bildungsinstitutionen zu Grunde gelegt.
Dadurch soll der Gegensatz von Bildung und Ausbildung Uberwunden werden.
Es ist zu hoffen, dass sich mdglichst viele Leute an der Diskussion uber die neuen
Grundsatze beteiligen. Sie finden am Anfang dieser Nummer einige Abschnitte
aus dem Bericht der Erziehungsdirektion des Kantons Bern.

Da auch in anderen Kantonen die Bildungsgesetzgebung aktuell ist, habe ich
lhnen bereits im August angedeutet. Sie finden zwei Berichte Uber die Situation
in den Kantonen Wallis und Jura, die leider aus technischen Griinden im letzten
Monat nicht veroffentlicht werden konnten.

Grundlagen von allgemeiner Giiltigkeit fiir
die Reformen im bernischen Bildungswesen

Grundsitze eines Menschenbildes

Die nachfolgenden Ideen wurden auf der Grundlage der allgemeinen Leitideen
fir die Lehrplanrevision an den Primar- und Sekundarschulen erarbeitet. Sie ent-
sprechen zudem teilweise auch deren Inhalt und sind wiederum zum Teil direkt
zitiert.

Jeder Mensch lebt in einem Spannungsfeld zwischen den Lebenszielen, die er
sich selber steckt und den Kompromissen, die er gegenlber der Gesellschaft, der
er selber angehort und gegeniiber der Umwelt, die er mitgestalten soll, eingehen
muss. Zum Weg, der in diesem Spannungsfeld eingeschlagen werden muss, gibt
es in unserer Zeit eine Vielzahl von Auffassungen. Das heisst, dass traditionelle
Wertsysteme und Normen zum Wesen und zur Bestimmung des Menschen mehr
und mehr in Fluss geraten sind. Der Einzelmensch und sein eigenes Wertsystem
haben gegeniiber der Gesellschaft an Stellenwert gewonnen.

Sofern die Grundséatze zur Bildungsgesetzgebung nicht im luftleeren Raum an-
gesiedelt werden sollen, muss trotz der Vielfalt und des raschen Wandels der
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Wertmassstabe und Normen eine minimale Uebereinstimmung in bezug auf ein
Menschenbild gesucht werden. Nur wenn zumindest einige wenige Grundziige
eines Menschenbildes von einer Mehrheit der Bevdlkerung liber die Gegenwart
hinaus mitgetragen werden kénnen, diirfte eine Diskussion von Grundséatzen zur
kunftigen Bildungspolitik iberhaupt sinnvoll sein.

Grundséatze zu einem Menschenbild

Einmaligkeit:

Jeder Mensch, in seiner Auspragung einmalig und einen Wert in sich selbst dar-
stellend, lebt sein Leben in der Auseinandersetzung mit sich selbst, sowie mit der
Gesellschaft und der Umwelt.

Leiblich-seelisch-geistige Einheit:

Als geistiges Wesen sucht er nach Erkenntnis, als emotionales Wesen erlebt er
Stimmungen und ist vieler Gefiihle fahig, als handelndes und gestaltendes Wesen
gibt er seinem Innern Ausdruck. Er ist eine leiblich-seelisch-geistige Einheit und
als solche Trager bewussten und unbewussten Lebens und Erlebens.

Hingeordnet auf Sinn:

Menschliches Leben ist hingeordnet auf Sinn, worum zu ringen — auch angesichts
des unabéanderlichen Todes — Aufgabe jedes einzelnen ist. Das in solch persén-
lichem Ringen sich aufbauende Wertsystem bildet die Grundlage fir mundiges
Verhalten, namlich sowohl fir Entscheidungsfreiheit wie Entscheidungsverant-
wortung im Spannungsfeld vielfaltigster Gegensatze: zwischen Wert und Unwert,
Gut und Bdse, Triebhaftigkeit und Vernunft, Neigung und Pflicht, Ichbezogenheit
und Hinwendung zum Mitmenschen, Subjektivitit und Objektivitat, Wagnis und
Absicherung, Herrschen und Dienen, Sein und Haben, Ideal und Wirklichkeit,
Selbstbewahrung und Oeffnung, Angst und Geborgenheit, Selbstbestimmung und
Fremdbestimmung, Bindung und Freiheit, Machtstreben und Liebe. Menschsein
schliesst ein, solche Gegenséatze in der Hinordnung auf Sinnhaftes zu uber-
bricken, aber auch, sie auszuhalten.

Der Mensch als soziales Wesen:

Der Mensch wird in eine Gemeinschaft hineingeboren. Er wird durch Gemein-
schaften und durch seine Umwelt gepragt.

Sinnhaftes Leben ist ohne Gemeinschafts-, Gesellschafts- und Umweltbezug nicht
denkbar.

Zeitbezug:
Der Mensch lebt in der Zeit und steht in Beziehung zu Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft.

Menschsein als Entwicklung:
Menschsein vollzieht sich in einem Entwicklungsgang. Jede Entwicklungsphase
hat ihren Wert sowohl in sich selbst als auch im Hinblick auf die Zukunft.

Es erscheint relativ einfach, zu den wenigen Grundziigen des skizzierten Men-
schenbildes ja zu sagen. Viele Gegebenheiten und Vorgange in unserer Gesell-
schaft stehen aber im Widerspruch zu ihnen. Sowohl fiir den Einzelmenschen wie
flir die Gesellschaft gilt es, im Spannungsfeld dieser Widerspriiche zu leben und
das Mégliche zu deren Abbau beizutragen.

130



Bildungsbegriff, Handlungsfiahigkeit

Das Bildungswesen soll nicht nur dusserlich-organisatorisch, sondern auch, soweit
maoglich, von den Inhalten der einzelnen Bereiche her, in einem Gesamtzusammen-
hang dargestellt werden.

Fur diese Aufgabe bedarf es zuerst eines einheitlichen Bildungsbegriffes.

Allen Bildungsinstitutionen soll der Begriff der Handlungsfahigkeit als leitende
Bildungsidee zugrundegelegt werden:

Erziehung und Bildung haben zum Ziel, den Menschen handlungsfdhig werden
zu lassen.

Unter Handlungsféhigkeit ist die Fahigkeit des Menschen zu verstehen, sich in den
jeweiligen Lebenssituationen zu bewahren und die personliche und soziale Um-
welt im privaten, beruflichen und politischen Bereich mitzugestalten. Sie umfasst
den Menschen in seiner Ganzheit, also in seinen biologischen, intellektuellen,
ethischen, sozialen und emotionalen Aspekten.

Der Mensch lebt in einem Spannungsfeld zwischen individueller und sozialer Ge-
bundenheit auf der einen Seite, individueller und sozialer Freiheit andererseits.
Der handlungsfahige Mensch kann diese Spannungen aushalten und bewusst in
seine Lebensgestaltung einordnen.

Mit dem Ziel der Handlungsfahigkeit fur alle Bildungsinstitutionen soll der Gegen-
satz von Bildung und Ausbildung uberwunden werden. Was heisst das?
Ausbildung bedeutet schwergewichtig Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten
in bestimmten, z. B. durch die Anforderungen eines Berufsprofils festgelegten
Bereichen.

Bildung schliesst neben der oben erwahnten Vermittlung von Wissen und Fertig-
keit auch die Entwicklung sozialer Verantwortungsfahigkeit u. a. mittels breiter
Allgemeinbildung ein.

Die Zielsetzung der Handlungsfahigkeit fiir Erziehung und Bildung bedeutet:

Im beruflichen Bereich: Jeder Weg zu einem beruflichen Abschluss, unabhangig
davon ob er einteilig (z. B. Berufslehren) oder mehrteilig (z. B. Gymnasium, Uni-
versitat) ist, fihrt Gber einen Bildungs- und nicht Gber einen Ausbildungsgang.
Der Begriff Ausbildung wird im vorliegenden Dokument nur noch dort verwendet,
wo es schwergewichtig um die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten geht.

Im privaten Bereich: In der heutigen Welt des raschen Wandels kdnnen Volks-
schule und Berufslehren nur mehr eine Grundbildung liefern. Zur Erhaltung der
Handlungsfahigkeit bedarf es steter Fortbildung wéahrend des ganzen Lebens.
Einer gezielten Férderung der freiwilligen Erwachsenenbildung fallt deshalb grosse
Bedeutung zu.

Uebergeordnete Leitgedanken zur Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung

Die Gbergeordneten Leitgedanken bilden allgemeingiltige Orientierungshilfen fur
die Erarbeitung der Grundsatze in samtlichen Bildungsbereichen. Sie sollen zu-
dem die Formulierung der kinftigen bildungspolitischen Schwerpunkte erleich-
tern. Die vorgeschlagenen Leitgedanken wurden vor allem auf der Grundlage

- des skizzierten Menschenbildes

- der Situation von Gesellschaft und Umwelt

— sowie des Ziels der Handlungsfahigkeit

formuliert.
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Zielsetzung von Erziehung und Bildung

Jeder Mensch soll im Rahmen der ihm von der Natur und von der Gesellschaft
gegebenen Beschrankungen seine eigene Zukunft moglichst selbst mitentscheiden
kénnen.

Handlungsfahigkeit hat sowohl zur Voraussetzung als auch zur Folge, dass, im
Rahmen der Elternrechte, schulische oder berufliche Entscheide vom jungen
Menschen mit zunehmendem Alter in steigendem Masse mitbestimmt oder selbst
getroffen werden sollen. Von der Entwicklung her sollen diese wichtigen, mit-
oder selbstverantworteten Entscheide am Ende der Schulpflicht moéglich sein. Dies
hat zur Folge, dass Bildungsinhalte, welche eine weiterfliihrende Schullaufbahn
charakterisieren oder an bestimmte Berufszweige gebunden sind, erst nach dem
Laufbahnentscheid, also nach der obligatorischen Schulpflicht, eingefiihrt werden.
Auf allen Stufen soll dem jungen Menschen der Schullaufbahn- oder Berufsent-
scheid durch Berufs- und Studienberatung erleichtert werden.

Es liegt im Wesen der Bildung, dass durch sie bisher geschaffene Kultur an die
kommende Generation weitervermittelt wird. Durch Bildung soll der Mensch in-
dessen auch selber befahigt werden, neue Kulturgiiter zu schaffen.

Jede Bildungsinstitution ist Spiegelbild der Gesellschaft, von der sie getragen
wird. Es darf daher nicht von der Schule verlangt werden, dass sie selber Kultur
schaffe oder dass sie die Gesellschaft verandere. Sie ist einerseits Uebermittlerin
von Kultur; anderseits muss sie die Lernenden fahig machen, selber kulturschop-
ferisch und in diesem Sinne spater auch gesellschaftsdandernd zu wirken. Zur
Kultur gehért auch das umweltgerechte Verhalten des Menschen. — Die Aufgabe
der Bildung, Kultur weiterzutragen, hat zur Folge, dass die Bildungsinhalte nicht
nur nach dem fur die Einzelindividuen zu erwartenden Nutzen beurteilt und ver-
mittelt werden dirfen.

Erziehung und Bildung bestimmende Einflisse

Die Bildungsinhalte und das Bildungsgeschehen sollen bestimmt werden durch
die Bedlrfnisse des zu bildenden Menschen in seiner jeweiligen Lebenssituation,
durch die Bedurfnisse der Gesellschaft sowie durch die Anforderungen der natiir-
lichen Umwelt.

Ohne Motivation, das heisst ohne innere Zuwendung des Menschen zu einem
Lerngegenstand, erfolgt kein Lernprozess; es kommt héchstens zur Dressur. Die
Motivation ist abhadngig vom geistigen, korperlichen und emotionalen Entwick-
lungsstand des Menschen. Dabei muss berlicksichtigt werden, dass gleiches Alter
nicht unbedingt gleichem Entwicklungsstand entspricht. Es muss deshalb vermie-
den werden, dass wesentliche Bildungsinhalte und Bildungsformen, welche einer
spatern Entwicklungsstufe vorbehalten sind, in unangemessener Weise vorweg-
genommen werden. Anderseits gibt es Entwicklungsstufen, welche fir das Er-
lernen bestimmter Techniken und Verhaltensformen besonders glnstig sind; sol-
che sind zu beachten, wenn es nicht zu schwer einholbaren Verspatungen kom-
men soll.

Die unterschiedlichen Voraussetzungen, welche die zu bildenden Menschen mit-
bringen, sowie der unterschiedliche Entwicklungsstand, verlangen verschiedene
Arten der Forderung. Das Prinzip der Foérderung gilt in gleichem Masse fur den
Menschen mit Lernschwierigkeiten irgendwelcher Art wie fur den Schuler, welcher
von seinen Anlagen und von seiner Umwelt her glinstige Voraussetzungen mit-
bringt.
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Die voraussichtliche schulische Laufbahn sowie berufliche Entscheide oder Not-
wendigkeiten beeinflussen den Bildungsprozess in starkem Masse. Dabei spielt
auch der Wissensstand in einzelnen Fachbereichen oder in einzelnen Berufen
eine wesentliche Rolle fur die Lernziele und Lerninhalte.

Je alter der Lernende ist, umso mehr kann ihm Verantwortung flir seine eigene
Bildung ubertragen werden. Diese Eigenverantwortlichkeit ist in Ansatzen ab Be-
ginn des Bildungsgeschehens anzustreben. Auf hdéheren Altersstufen und beim
Erwachsenen zeigt sie sich in der Mitbestimmung.

Die Gesellschaft in ihrer jeweiligen strukturierten Form stellt an Erziehung und
Bildung ganz bestimmte Forderungen, weil sie darauf bedacht ist, sich selber zu
erhalten und sich weiter zu entwickeln. Der zu erziehende Mensch hat ebenfalls
ein Glied dieser Gesellschaft zu werden. Die fur die Erziehung und Bildung wich-
tigsten gesellschaftlichen Trager sind die Familie und der Staat. Dabei uberneh-
men die staatlichen Bildungsinstitutionen jene Bildungsaufgaben, welche ihnen
die Familie abgetreten hat. Fir das zu bildende Kind ist die Bildungsstatte nicht
nur Mittel fur ein kilinftig zu erreichendes Ziel, sondern ein Ort gegenwartig ge-
lebten Lebens.

Der Mensch ist selbst Teil der Natur und als solcher zugleich fahig, die ihn um-
gebende Natur seinen egoistischen Bedurfnissen zu unterwerfen. Wenn er auch in
der Zukunft seiner Natur gemass leben will, so hat er zwischen seinen eigenen
Bedurfnissen und den Anforderungen, welche die Natur stellt, ein Gleichgewicht
zu schaffen. Die Natur ist deshalb eine zentrale, bestimmte Komponente im Lern-
und Entwicklungsprozess des Menschen.

Der fir das Bildungswesen bestimmte Aufwand soll in einem angemessenen Ver-
haltnis zu dem von ihm erwarteten Ertrag stehen.

Dieser Leitgedanke bedarf deshalb einer Interpretation, weil wohl der Aufwand
fir das Bildungswesen, nicht aber sein Ertrag gemessen werden kann. Deshalb
sind die Mittel, welche fiir das Bildungswesen aufgewendet werden, letztlich ab-
hangig von den Wertvorstellungen der Gesellschaft. Entscheide tber den Aufwand
im Bildungswesen sind deshalb politische Entscheide, bei denen es darauf an-
kommt, welchen Preis die Mehrheit bereit ist zu bezahlen fiir Bedurfnisse, die von
der Gesellschaft als padagogisch sinnvoll erachtet werden. Im weitern wird durch
politische Entscheide bestimmt, welchen Anteil die fur die Bildungsaufgaben auf-
gewendeten Mittel im Rahmen des gesamten Staatshaushaltes ausmachen soll.
Und schliesslich obliegt es den politischen Behérden zu bestimmen, wie die ver-
fugbaren Mittel innerhalb des Bildungsganzen aufgeteilt werden sollen.

Grundlagen des Bildungsgeschehens

In jedem Bereich des Bildungsgeschehens ist der Mensch in der Ganzheitlichkeit
seines Wesens anzusprechen; einseitige Forderung nur eines Teils seiner Krafte
muss vermieden werden.

Es gibt weder eine rein intellektuelle, noch eine ausschliesslich emotionale, noch
eine nur ethische oder nur handlungsbezogene Férderung. Das Emotionale spielt
fir intellektuelle Lernprozesse eine ebenso grosse Rolle wie fiir handlungsbezo-
gene Fertigkeiten. So gibt es keine Lernbereiche, die nur «kopflastig» sind; des-
gleichen wére es falsch, die Bereiche mit dsthetischen oder mit ethischen Schwer-
punkten als minderwertig zu bezeichnen. Weil das Emotionale im Bildungsge-
schehen von grosser Bedeutung ist, spielt das Befinden des jungen Menschen
in den sozialen Gruppen, in denen er lebt, eine ganz entscheidende Rolle.
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Im Bildungsprozess muss beriicksichtigt werden, dass beim Menschen die Ent-
wicklungsprozesse nicht gleichméassig und geradlinig verlaufen.

Im Verlaufe der Entwicklung jedes Menschen werden wohl Phasen korperlicher
und geistig-seelischer Entwicklung sichtbar, doch sind Anfang oder Ende solcher
Entwicklungen so wenig feststellbar, wie etwa Entwicklungsstufen, die zu einem
ganz bestimmten Zeitpunkt erreicht waren oder von wo aus eine neue Stufe in
Angriff genommen werden konnte. Dagegen ist unser Bildungssystem stufenartig
aufgebaut. Es mussen daher abrupte Briiche, welche dem Prozesshaften in der
Entwicklung widersprachen, vermieden werden. Dies gilt besonders fir die Ein-
schulung und fur die Selektion, obschon rein ausserlich markierte Neubeginne
infolge starker Motivationsféahigkeit Lernprozesse foérdern kénnen.

Die Prozesshaftigkeit der individuellen Entwicklung erfordert, dass auch die Selek-
tionierung, welche bedingt wird durch die Erfordernisse der Gesellschaft und die
sich auf die Fahigkeiten und Mdglichkeiten des Einzelnen stiitzt, als langer dau-
ernde Phase gestaltet wird.

Die Anpassung des Unterrichts an die Mdglichkeiten und die Voraussetzungen
des Schiilers ist in der Form der «inneren Differenzierung» bis zu einem bestimm-
ten Grade auf allen Stufen nétig. Die Aufgliederung der Lernenden in gleichartige
Lerngruppen soll dort erfolgen, wo dies als die beste Form zur Férderung unter-
schiedlicher individueller Fahigkeiten und Interessen erscheint. Sie ist dann an-
gezeigt, wenn z. B. Leistungsforderung wichtiger ist als gemeinsames Lernen
oder wenn sich unterschiedliche Methoden aufdrangen.

Die Selektion bildet das Spannungsfeld zwischen der individuellen Férderung und
der Aufteilung in gleichartige Lerngruppen und damit in unterschiedliche Schul-
typen. Unter Vorbehalt der Schulungsfahigkeit des Menschen gibt es grundsatzlich
keine flr einen Schultyp vorbestimmte Menschen; es ist daher in vielen Fallen
sehr schwer, eine Prognose dariber aufzustellen, wie sich ein Schiler in einem
bestimmten Schultyp entwickeln wird.

In der Zeit der obligatorischen Schulpflicht soll daher das Prinzip der Forderung
der Schiler in verschiedenartigen Lerngruppen uberwiegen. Gegen Ende der
Schulpflicht werden jedoch Schiler mit ahnlichen Interessen, Neigungen und
Lernfahigkeiten in homogene Lerngruppen zusammengefasst werden missen, weil
sich dies fur die verschiedenen Ausbildungs- und Schulungsgéange nach der obli-
gatorischen Schulzeit als notwendig erweist.

Bei der Selektion fiir verschiedene Schultypen schliesst das Prinzip der Prozess-
haftigkeit eine punktuelle Selektionierung aus, weil die Voraussehbarkeit von spa-
teren Leistungen aufgrund einer bestimmten Leistung zu einem bestimmten Zeit-
punkt nachweisbar gering ist. An die Stelle der einmaligen Prifung soll stufen-
weise eine Differenzierung der Leistungsanforderungen treten, die sich dusserlich
in Niveaugruppen fiir einzelne Facher zeigen kann. Innerhalb dieser Vorselektio-
nierung vor einer mehr oder weniger definitiven Einstufung mussen Korrekturen
moglich sein. Damit kann auch das Postulat der «positiven Selektionierung» erfiillt
werden, das heisst, die Schiiler werden aufgrund hdherer Leistungen in anspruchs-
vollere Schultypen genommen und nicht aufgrund ungenugender Leistungen aus-
geschieden.
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Das Bildungssystem ist so zu strukturieren, dass an moglichst vielen Stellen im
Bildungsprozess eine Umorientierung moglich ist.

Der Leitgedanke zielt in zwei Richtungen: Zum einen soll in jedem Bildungs-
bereich versucht werden, mit der Spezialisierung erst nach einer Phase der All-
gemeinbildung einzusetzen, in welcher sich der Lernende mdglichst umfassend
hat orientieren kdnnen. In der Volksschule muss die Allgemeinbildung alleiniges
Prinzip sein; in hoheren Mittelschulen, in den Gymnasien und in Hochschulen soll
jeder Spezialisierungsphase eine solche der breiter gestalteten Grundausbildung
vorangehen.

Erweisen sich, zum andern, einmal getroffene Bildungsentscheide als dem zu
Bildenden nicht gemass, soll fir ihn eine Umorientierung moéglich sein, bei der oft
eine zusétzliche Leistung erbracht werden muss. Auch unterschiedliche Bildungs-
strukturen und Bildungsinhalte sollten, soweit sie nicht aufeinander abzustimmen
sind, eine solche Durchlassigkeit nicht grundsatzlich verhindern. Insbesondere
soll die Durchlassigkeit zwischen parallelen Bildungsformen fiir Lernende gleichen
Alters erméglicht werden.

Grundséatze der Bildungsgesetzgebung

Die Revision der Bildungsgesetzgebung hat zum Ziel, fur jene Neuerungen im Bil-
dungswesen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, welche durch die gultige
Gesetzgebung nicht mehr abgedeckt sind, und sie hat gleichzeitig den Entwick-
lungsprozess zur Schaffung neuer Strukturen und Inhalte im Bildungswesen zu
ermoglichen.

Die Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung hat nicht zum Ziel, das Bildungs-
wesen vollstdndig neu zu gestalten, sondern dieses einmal in seiner Gesamtheit
zu betrachten, um zu Grundséatzen zur klinftigen Einzelgesetzgebung zu gelangen.
Diese wird ein dauernder Prozess sein, innerhalb welchem im Rahmen der einmal
aufgestellten Grundsatze die Anpassungen an die jeweils vorliegenden Gegeben-
heiten vorgenommen werden kdnnen.

Es liegt dabei im Ermessen der politischen Entscheidungsinstanzen zu bestimmen,
ob durch eine neue Gesetzgebung nur Entwicklungstendenzen und schon reali-
sierte Neuerungen sanktioniert werden sollen oder ob durch eine neue Gesetz-
gebung auch Neuerungen eingeleitet werden sollen. In der Diskussion um die
Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung muss sich indessen ein klarer Wille
zur Einleitung von Aenderungen kundtun, wenn z. B. Strukturanderungen vorge-
nommen und neue Inhalte umschrieben werden sollen.

Die Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung hat auch zum Ziel, die im Laufe
der Zeit unterschiedlich gewachsene Struktur der Gesetzeserlasse zu klaren und
zu vereinfachen, gleichartige Probleme in allen Teilen des Bildungswesens mog-
lichst gleich zu regeln und so die Anwendung der geltenden Vorschriften zu er-
leichtern.

Vor allem bei Fragen organisatorischer Art, so bei der Frage der Tragerschaft und
damit der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden, der Frage Uber die
Bildung von Schulstufen und -typen, den Fragen nach Obligatorium oder Frei-
willigkeit, jener Uber die Gestaltung der Bildungsverwaltung und besonders den
Fragen Uber die raumliche Verteilung der Bildungsinstitutionen wird die historische
Dimension eine wesentliche Rolle spielen. Anderseits braucht das bernische Bil-
dungswesen Impulse und Strukturen, welche die Erfiillung der Bildungsaufgabe
tir eine langere Zeit ermaglichen.

135



	Grundlagen von allgemeiner Gültigkeit für die Reformen im bernischen Bildungswesen

